
59. Verbandsversammlung

des Regionalen Planungsverbandes 

Westmecklenburg

in Parchim

05. November 2018



Tagesordnung (1/4)

1. Begrüßung und Eröffnung der Sitzung 

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und 

Beschlussfähigkeit

3. Feststellung der Tagesordnung

4. Wahlen und Verabschiedung des bisherigen Verbandsvorsitzenden 

e) Verabschiedung des bisherigen Verbandsvorsitzenden

a) Bildung einer Wahlkommission

b) Wahl des Verbandsvorsitzenden

c) Wahl der beiden Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden

d) Wahl eines Verbandsvertreters für den Landesplanungsbeirat

5. Protokollkontrolle der 58. Verbandsversammlung am 22.08.2018



Tagesordnung (2/4)

6. Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden

7. Öffentliche Anfragen

a) Anfragen von Mitgliedern der Verbandsversammlung

b) Einwohnerfragestunde

8. Teilfortschreibung des Kapitels 6.5 Energie

a) Erläuterungen zum Widerspruch des Vorstandes zur 

Herausnahme des Windeignungsgebietes Ludwigslust Ost sowie 

Beschlussfassung (Beschlussvorlage VV-07/18)

b) Information über die Änderung von Windeignungsgebieten auf 

Grund aktualisierter Datengrundlagen (08/18 Mühlen Eichsen, 

52/18 Grevesmühlen, 53/18 Granzin)

c) Vorstellung der überabeiteten Verfahrensunterlagen 



Tagesordnung (3/4)

8. Teilfortschreibung des Kapitels 6.5 Energie

d) Beschlussfassung über die Abwägung der ersten Stufe des 

Beteiligungsverfahrens  (Beschlussvorlage VV-08/18)

e) Beschlussfassung zur Einleitung der 2. Stufe des 

Beteiligungsverfahrens (Beschlussvorlage VV-09/18)

9. Haushalt des Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg

a) Vorstellung und Beschlussfassung von Haushaltssatzung und 

Haushaltsplan 2019/2020 (Beschlussvorlage VV-10/18)

b) Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung für das 

Haushaltsjahr 2017 (Beschlussvorlage VV-11/18) (Herr Brüggert, 

stellvertretender Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses)



Tagesordnung (4/4)

9. Haushalt des Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg

(nicht öffentlich)

c) Beschlussfassung über nachträgliche Vertragsgenehmigung

durch die Verbandsversammlung (Beschlussvorlage VV-12/18)

(öffentlich)

10. Sonstiges



TOP 1 

Begrüßung und Eröffnung der Sitzung 



TOP 2 

Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und 

Beschlussfähigkeit

entschuldigt zur Sitzung sind 6 Personen (1 mit Stellvertretung, 4 ohne)

(Herr Dr. Blei, Herr Mach, Herr Rosenbrock, Herr Wißling, Herr Gundlack, 

Herr von Westarp)

Zahl der Verbandsvertreter: 48

Anwesend: 40

beschlussfähig bei > 24 TN (§ 9 Abs. 1 der Satzung: „…, wenn mehr als die Hälfte der 

satzungsgemäßen Stimmberechtigten anwesend ist.“ 

 neue Satzung, seit 05.04.2017 gültig)

 Beschlussfähigkeit?



TOP 3 

Feststellung der Tagesordnung



TOP 4 

Wahlen und Verabschiedung des bisherigen Verbandsvor-

sitzenden  

Grundlagen:

• § 16 Geschäftsordnung (Wahlkommission) 

(1) Auf Beschluss der Verbandsversammlung ist eine Wahlkommission zu bilden.

(2) Sie besteht aus mindestens drei Verbandsvertretern, welche aus den Reihen der 

Verbandsversammlung vorzuschlagen sind.

(3) Die Wahlkommission organisiert, kontrolliert und überwacht Vorbereitung, Ablauf und 

Auswertung der Wahlhandlungen.

• § 19 Geschäftsordnung (Wahlprotokoll) 

(1) Durch die Wahlkommission ist über die Wahlhandlung ein Protokoll zu fertigen und zu 

unterschreiben.

a) Bildung einer Wahlkommission



TOP 4

Wahlen und Verabschiedung des bisherigen Verbandsvor-

sitzenden  

b) Wahl des Verbandsvorsitzenden

c) Wahl der beiden Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden

Die Grundlagen für die Wahl des Verbandsvorsitzenden gelten 

gleichermaßen für die Wahl der beiden Stellvertreter.



TOP 4

Wahlen und Verabschiedung des bisherigen Verbandsvor-

sitzenden  

Grundlagen:

• § 14 Landesplanungsgesetz (Organisation der regionalen Planungsverbände) 

(2) [..] Die Verbandsversammlung wählt aus der Mitte der Landräte, Oberbürgermeister und 

Bürgermeister den Vorsitzenden des regionalen Planungsverbandes, der zugleich Vorsitzender 

beider Organe ist, und zwei stellvertretende Vorsitzende.

• § 13 der Verbandssatzung (Vorsitzender)

(1) Die Verbandsversammlung wählt den Vorsitzenden und zwei stellvertretende Vorsitzende 

aus der Mitte der Landräte der Landkreise Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim, des 

Oberbürgermeisters der kreisfreien Stadt Schwerin, des Bürgermeisters der großen 

kreisangehörigen Stadt Wismar und der Bürgermeister der im Vorstand vertretenen 

Mittelzentren. 

 8 mögliche Kandidaten (LUP, NWM, SN, HWI, HGN, GVM, PCH, LWL)

Wählbarkeit



Grundlagen:

• § 17 der Geschäftsordnung (Wahlvorschlag)

(1) Es können nur solche Personen aus der Mitte der Verbandsversammlung gewählt werden, 

die der Verbandsversammlung vor der Wahl vorgeschlagen worden sind. Stimmen, die für eine 

nicht vorgeschlagene Person abgegeben werden, sind ungültig.

(2) Die für die Wahl vorgeschlagene Person muss vor Beginn des Wahlaktes ihre Bereitschaft 

zur Kandidatur erklären. Bei Nichtanwesenheit muss die Erklärung der Bereitschaft zur 

Kandidatur in schriftlicher Form vorliegen.

TOP 4

Wahlen und Verabschiedung des bisherigen Verbandsvor-

sitzenden  

Kandidatur



Grundlagen:

Gewählt ist gemäß § 159 KV M-V i. V. m. § 40 KV M-V, wer mehr als die Hälfte der Stimmen der 

Mitglieder der Verbandsversammlung auf sich vereint. Näheres regeln die §§ 17 und 18 der 

Geschäftsordnung. Die Reihenfolge der Stellvertretung ist mit der Wahl festzulegen.

• § 18 der Geschäftsordnung (Wahlakt)

(3) Bei der Wahl des Vorsitzenden und der beiden Stellvertreter ist gemäß § 40 Abs. 1 KV M-V 

gewählt, wer mehr als die Hälfte der Stimmen der Verbandsvertreter auf sich vereint.

Erhält beim ersten Wahlgang niemand diese Stimmenmehrheit, so wird über dieselben 

Bewerber erneut abgestimmt. Erhält auch beim zweiten Wahlgang niemand die erforderliche 

Mehrheit, so ist die Wahl in einer späteren Sitzung zu wiederholen, wenn nur ein Bewerber zur 

Wahl stand. Bei zwei oder mehr Bewerbern findet eine Stichwahl zwischen den beiden 

Bewerbern mit der höchsten Stimmenzahl statt, bei der gewählt ist, wer die meisten Stimmen 

erhält. Die Reihenfolge der Stellvertretung ist mit der Wahl festzulegen.

TOP 4

Wahlen und Verabschiedung des bisherigen Verbandsvor-

sitzenden  

Wahlakt



Grundlagen:

• § 18 der Geschäftsordnung (Wahlakt)

(1) Wahlen erfolgen durch Handzeichen. Sie erfolgen gemäß § 32 Abs. 1 KV M-V geheim, 

sofern ein Verbandsvertreter dies beantragt.

(4) Der Verbandsvertreter hat im Falle einer geheimen Wahl den Namen des Bewerbers, für 

den er seine Stimme abgeben will, bei Verwendung mit Namen der Wahlbewerber versehener 

Stimmzettel durch ein Kreuz nach dem Namen zu kennzeichnen. Bei Verwendung von 

Stimmzetteln ohne Namensaufdruck ist der Name des Bewerbers, für den er seine Stimme 

abgeben will, leserlich auf den Stimmzettel zu schreiben. 

Unbeschrieben abgegebene Stimmzettel gelten als Stimmenthaltung. Stimmzettel, aus denen 

der Wille der Verbandsvertreter nicht unzweifelhaft erkennbar ist, und Stimmzettel, die einen 

Zusatz, eine Verwahrung oder einen Vorbehalt enthalten, sind ungültig. Stimmenthaltungen und 

ungültige Stimmen zählen bei der Feststellung der Stimmenmehrheit nicht mit. 

TOP 4

Wahlen und Verabschiedung des bisherigen Verbandsvor-

sitzenden  

offene / geheime Wahl



Grundlagen:

• § 11 Landesplanungsgesetz M-V (Landesplanungsbeirat)

(3) Dem Landesplanungsbeirat gehören […] eine Vertretung der folgenden Institutionen an:

n) Je eine der regionalen Planungsverbände.

• § 18 der Geschäftsordnung (Wahlakt)

(2) Bei der Wahl des Vorstandes und des Vertreters im Landesplanungsbeirat ist gemäß § 32 

Abs. 1 KV M-V gewählt, wer die meisten Stimmen erhält. Bei Stimmengleichheit entscheidet 

das Los, das durch den Vorsitzenden zu ziehen ist. Soweit nur ein Kandidat zur Wahl steht, ist 

dieser gewählt, wenn er mehr Ja- als Nein-Stimmen erhält.

TOP 4

Wahlen und Verabschiedung des bisherigen Verbandsvor-

sitzenden  

d) Wahl eines Verbandsvertreters für den Landesplanungsbeirat



e) Verabschiedung des bisherigen Verbandsvorsitzenden

TOP 4

Wahlen und Verabschiedung des bisherigen Verbandsvor-

sitzenden  



TOP 5

Protokollkontrolle der 58. Verbandsversammlung 

am 22.08.2018

Gibt es Hinweise / Anmerkungen?

• 10 Tagesordnungspunkte

• 5 Beschlüsse

• 1 Festlegung

• 17 Anlagen

 Ergänzungen und Hinweise?

Abstimmung durch Handzeichen 



TOP 6

Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden 



Teilfortschreibung des RREP WM Kapitel 6.5 Energie

Widerspruch des Vorstandes 

TOP 6

Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden 



Teilfortschreibung des RREP WM Kapitel 6.5 Energie

TOP 6

Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden 

Was im Planungsverband passiert, wird genau beobachtet!

Zitate aus einem Anwaltsschreiben, mit dem beim VG Schwerin gegen die Nicht-Erteilung 

einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung Widerspruch eingelegt wird:

• Es existieren bislang keine in Aufstellung befindlichen Ziele der Raumordnung, die 

dem Vorhaben als unbenannter öffentlicher Belang nach § 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB 

entgegen gehalten werden könnten; 

• Die Verbandsversammlung hat durch Beschluss vom 10.05.2017 den grundlegenden 

Überarbeitungsbedarf der Teilfortschreibung verdeutlicht (Protokollentwurf als Anlage); 

• Die Verbandsversammlung hat durch Beschlüsse vom 15.11.2017 nochmals 

zahlreiche Programmsätze und Kriterien gestrichen bzw. geändert (Protokollentwurf 

als Anlage); 

• Sämtliche Beschlüsse machen eine Anpassung der Teilfortschreibung, insbesondere 

der Gebietskulisse, erforderlich; insbesondere die Unterscheidung des zunächst 

gewählten pauschalen Abstandes von 1.000 m zu jeglicher Wohnbebauung in 

nunmehr 800 m bzw. 1.000 m verändert die Kulisse und das Potential im Ganzen.



Rechnungsprüfungsausschuss 

TOP 6

Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden 



Regionalbudget 

TOP 6

Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden 



Klimaschutzmanagement Westmecklenburg

TOP 6

Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden 



TOP 7 

Öffentliche Anfragen

a) Anfragen von Verbandsvertretern 

nach § 12 der Geschäftsordnung
(Max. drei Minuten, keine Aussprache. Anfragen „sollen möglichst noch in der Sitzung beantwortet 

werden“ – falls nicht möglich: 1 Monat Frist zur schriftlichen Beantwortung)

b) Einwohnerfragestunde

nach § 8 der Satzung
(Keine Aussprache. Im Normalfall keine Fragen, Anregungen und Vorschläge zu Gegenständen der 

Tagesordnung. Falls Beantwortung nicht sofort möglich: Mündlich auf der nächsten Versammlung oder 

mit Zustimmung des Fragestellers schriftlich innerhalb eines Monats.)



TOP 8 

Teilfortschreibung des Kapitels 6.5 Energie

a) Erläuterungen zum Widerspruch des Vorstandes zur Herausnahme 

des Windeignungsgebietes Ludwigslust Ost sowie 

Beschlussfassung (Beschlussvorlage VV-07/18)

Ad hoc Vorstandssitzung am Mo 03.09.2018 mit folgendem Ergebnis:

• Vorstand legt formell Widerspruch gegen Herausnahme des WEG Ludwigslust Ost 

ein (siehe Beschluss VV-02/18)

• erneute Verbandsversammlung (nochmalige inhaltliche Auseinandersetzung mit 

WEG 24/18 und erneute Beschlussfassung)

• vorab: inhaltliche Prüfung durch GS und Umweltgutachter zu WEG 24/18 

Ludwigslust Ost

• außerdem: Beschlussfassung zu Gebieten, wenn zwischenzeitlich geänderte 

Datengrundlagen existieren, die eine Änderung der Gebietskulisse zur Folge haben 

(u.a. 04/16 Grevesmühlen („Santow“), 08/18 Mühlen Eichsen und 41/16 Granzin)



TOP 8 

Teilfortschreibung des Kapitels 6.5 Energie

a) Erläuterungen zum Widerspruch des Vorstandes zur Herausnahme 

des Windeignungsgebietes Ludwigslust Ost sowie 

Beschlussfassung (Beschlussvorlage VV-07/18)

Widerspruch des Vorstandes gegen den Beschluss der 58. Verbandsversammlung am 

22.08.2018 zur Herausnahme des Eignungsgebietes Ludwigslust Ost (05.09.2018)

• gemäß § 154 KV M-V i.V.m. § 33 Abs. 1 KV M-V form- und fristgerecht Widerspruch eingelegt 

• der Widerspruch hat aufschiebende Wirkung

• Begründung:

 Argumente liefern nach aktuellem Stand keine tragfähige Begründung für eine 

Herausnahme des Gebietes aus dem Entwurf der zweiten Beteiligungsstufe

 damit liegt ein gravierender Abwägungsfehler (Abwägungsausfall) vor

 Verfahrensfehler würde das gesamträumlich schlüssige Planungskonzept infizieren und 

zur materiellen Fehlerhaftigkeit der Teilfortschreibung führen

 mit Blick auf die Rechtssicherheit für das Aufstellungsverfahren hat Vorstand Widerspruch 

eingelegt

 Erfordernis, auf der 59. Verbandsversammlung nochmals inhaltlich über die Frage der 

Eignung des Gebietes Ludwigslust Ost zu beraten und zu beschließen



TOP 8 

Teilfortschreibung des Kapitels 6.5 Energie

a) Erläuterungen zum Widerspruch des Vorstandes zur Herausnahme 

des Windeignungsgebietes Ludwigslust Ost sowie 

Beschlussfassung (Beschlussvorlage VV-07/18)

WEG 24/18 Ludwigslust Ost: 

fachliche Bewertung der 4 Einzelargumente gem. Antrag 

a) Denkmalschutz

• nochmalige Prüfung bestätigt die Einschätzung gemäß dem Fachbeitrag 

Denkmalschutz (Stand: Oktober 2018) - hohes Konfliktpotenzial

• danach zwar hohe Beeinträchtigung, aber Genehmigungsfähigkeit durch 

Minderungsmaßnahmen nicht generell ausgeschlossen (Verträglichkeit kann 

hergestellt werden)

• Umsetzung der Minderungsmaßnahmen ist dem Genehmigungsverfahren 

vorbehalten

• Herausnahme ist denkmalschutzfachlich in Bezug auf die Stadt- und Schlossanlage 

Ludwigslust auf Basis des Fachbeitrags nicht begründbar 

 Folge: kein Grund zur Streichung



TOP 8 

Teilfortschreibung des Kapitels 6.5 Energie

a) Erläuterungen zum Widerspruch des Vorstandes zur Herausnahme 

des Windeignungsgebietes Ludwigslust Ost sowie 

Beschlussfassung (Beschlussvorlage VV-07/18)

Sichtbeziehung Alexandrinenplatz:

• Berücksichtigung der Minderungsmaßnahmen ist zwingend erforderlich

o Spitzenhöhe von 150 m und

o Freihaltekorridor in östlicher Ausrichtung der Schlossallee

 erhebliche Beeinträchtigung ist infolge der Umsetzung der Minderungsmaßnahmen nicht zu 

erwarten

Darstellung mit 150 m hohen Anlagen 



TOP 8 

Teilfortschreibung des Kapitels 6.5 Energie

a) Erläuterungen zum Widerspruch des Vorstandes zur Herausnahme 

des Windeignungsgebietes Ludwigslust Ost sowie 

Beschlussfassung (Beschlussvorlage VV-07/18)

Sichtbeziehung Rasenparterre (gemäß Änderungsantrag):

• Wirksamkeit der Höhenreduzierung (zwingend erforderlich) auch in Simulation gemäß 

Änderungsantrag belegt

• WEA ordnen sich den Gebäuden und Gehölzen sowie deren visuelle Dominanz im 

Vordergrund unter

• nur geringer Anteil (max. 2/3) der Rotorblätter sichtbar und überwiegend von 

Vordergrundelementen überdeckt

 erhebliche Beeinträchtigung ist infolge der Umsetzung der Minderungsmaßnahmen nicht zu 

erwarten

Visualisierung von Herrn Böhringer 



TOP 8 

Teilfortschreibung des Kapitels 6.5 Energie

a) Erläuterungen zum Widerspruch des Vorstandes zur Herausnahme 

des Windeignungsgebietes Ludwigslust Ost sowie 

Beschlussfassung (Beschlussvorlage VV-07/18)

b) Trinkwasserschutzgebiet

• Vorranggebiet Trinkwasser ist weiches 

Ausschlusskriterium, d.h. TWSZ 1 und 2 liegt 

nicht im WEG

• lediglich TWSZ 3 betroffen, aber kein 

Ausschlusskriterium

• > 50 % der Stadt liegen innerhalb der TWSZ 

3 und sogar teilweise 2

 Folge: kein Grund zur Streichung



TOP 8 

Teilfortschreibung des Kapitels 6.5 Energie

a) Erläuterungen zum Widerspruch des Vorstandes zur Herausnahme 

des Windeignungsgebietes Ludwigslust Ost sowie 

Beschlussfassung (Beschlussvorlage VV-07/18)

c) B-Plan LU 29

• war bis August 2018 nicht bekannt, wurde durch die Stadt LWL weder fristgerecht in das erste 

Beteiligungsverfahren eingebracht noch dem Planungsverband schriftlich gemeldet

• Plananzeige liegt dem AfRL nicht vor

• Schreiben der Stadt vom 30.10.2018 ist das erste offizielle Schreiben in der Angelegenheit

• Planstatus:

o kein rechtskräftiger B-Plan, sondern nur ein Aufstellungsbeschluss vom 15.03.2016 

vorhanden (weder Vorentwurf noch Entwurf!)

o Schreiben der Stadt vom 30.10.2018: B-Plan müsse in der Abwägung berücksichtigt 

werden und setze sich zwingend gegenüber dem WEG Ludwigslust Ost durch

• Bewertung:

o Aufstellungsbeschluss der Gemeinde ist kein Ziel in Aufstellung

o Berücksichtigung eines Aufstellungsbeschlusses ist nach Rechtslage ausgeschlossen

o wurde von Fach- und Rechtsaufsicht des Planungsverbandes bestätigt



TOP 8 

Teilfortschreibung des Kapitels 6.5 Energie

a) Erläuterungen zum Widerspruch des Vorstandes zur Herausnahme 

des Windeignungsgebietes Ludwigslust Ost sowie 

Beschlussfassung (Beschlussvorlage VV-07/18)

c) B-Plan LU 29

o Rechtslage:

 Kommentierung des ROG (Spannowsky et al.: ROG § 13 Rn. 43):

Planung muss „eine gewisse Verfestigung erfahren haben,

es darf sich nicht um bloße Vorstellungen oder Wünsche handeln“

 gewisser Konkretisierungsgrad der Planung muss erkennbar sein hinsichtlich der 

Lage der Bauflächen und Art der baulichen Nutzung, sodass eine raumordnerische

Beurteilung möglich wäre

 Bisher liegt dem Planungsverband keine entsprechende Planzeichnung vor

• WEG 24/18 ist, als in Aufstellung befindliches Ziel der Raumordnung, bei der Abwägung des 

B-Planes durch die Stadt zu berücksichtigen (steht der Realisierung des B-Plans nicht per se 

entgegen)



TOP 8 

Teilfortschreibung des Kapitels 6.5 Energie

a) Erläuterungen zum Widerspruch des Vorstandes zur Herausnahme 

des Windeignungsgebietes Ludwigslust Ost sowie 

Beschlussfassung (Beschlussvorlage VV-07/18)

c) B-Plan LU 29

• könnte ein rechtskräftiger B-Plan hinsichtlich der Grenzziehung des WEG beachtet werden 

und würde man auf die Außengrenzen des B-Plans abstellen, könnte sich das potenzielle 

WEG nach gegenwärtigem Geltungsbereich auf 34,84 ha reduzieren

 gegenwärtig kein Grund zur Streichung

 Berücksichtigung der Planung erst möglich, wenn B-Plan rechtskräftig ist

 Streichung des Gebietes nur dann möglich, wenn sich die bisherigen Annahmen bestätigen



TOP 8 

Teilfortschreibung des Kapitels 6.5 Energie

a) Erläuterungen zum Widerspruch des Vorstandes zur Herausnahme 

des Windeignungsgebietes Ludwigslust Ost sowie 

Beschlussfassung (Beschlussvorlage VV-07/18)



TOP 8 

Teilfortschreibung des Kapitels 6.5 Energie

a) Erläuterungen zum Widerspruch des Vorstandes zur Herausnahme 

des Windeignungsgebietes Ludwigslust Ost sowie 

Beschlussfassung (Beschlussvorlage VV-07/18)

d) Linieninfrastrukturen und Mindestabstände

• siehe gesamträumlich schlüssiges Planungskonzept, S. 19: „Flächen, durch die 

Hochspannungsleitungen, Richtfunkstrecken, Straßen o. ä. verlaufen (…), sind als ein 

geschlossenes Gebiet darzustellen (keine Teilräume). Ggf. notwendige Sicherheitsabstände 

(...) werden im fachgesetzlichen Genehmigungsverfahren für den konkreten Windpark 

festgelegt.“

• auf regionalplanerischer Ebene ist es weder sinnvoll noch notwendig, diese Abstände zu 

berücksichtigen (Einzelfallentscheidungen)

• Falschdarstellung von Anbauverbotszonen an BAB (40 m), vgl. § 9 Abs. 1 FStrG und die 

Ausnahmen in § 9 Abs. 7, 8

• Wald = Aufforstungsfläche (30 m Schutzabstand = Einzelfall)

• würde der Verband die Herausnahme im Fall von Ludwigslust Ost beschließen, müssten alle 

WEG derart betrachtet / geändert werden, was eine neue Kulisse zur Folge hätte

 Folge: kein Grund zur Streichung



TOP 8 

Teilfortschreibung des Kapitels 6.5 Energie

a) Erläuterungen zum Widerspruch des Vorstandes zur Herausnahme 

des Windeignungsgebietes Ludwigslust Ost sowie 

Beschlussfassung (Beschlussvorlage VV-07/18)

zusammenfassende Bewertung

• nach den aktuell zugrunde gelegten Kriterien und Bewertungsmaßstäben ist die Fläche, die 

am 22.08.2018 in der VV diskutiert wurde ausschlussfrei

Streichung des WEG Ludwiglust Ost zum jetzigen Zeitpunkt stellt Abwägungsfehler dar, 

der zur Unwirksamkeit des Programms (Teilfortschreibung) führen kann!

 erneute Beschlussfassung über das WEG 24/18 durch die Verbandsversammlung 

(Grundlage: Widerspruch des Vorstandes)



TOP 8 

Teilfortschreibung des Kapitels 6.5 Energie

a) Erläuterungen zum Widerspruch des Vorstandes zur Herausnahme 

des Windeignungsgebietes Ludwigslust Ost sowie 

Beschlussfassung (Beschlussvorlage VV-07/18)

Beschlussvorlage VV-07/18

• Dem Widerspruch des Vorstandes vom 05.09.2018 gegen den Beschluss VV-

02/18 der 58. Verbandsversammlung zur Herausnahme des Eignungs-

gebietes Ludwigslust Ost aus der Kulisse zur Teilfortschreibung des Kapitels 

6.5 Energie des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Westmecklenburg 

(hier: Entwurf zur zweiten Beteiligungsstufe) wird stattgegeben.

Abstimmung durch Handzeichen 



TOP 8 

Teilfortschreibung des Kapitels 6.5 Energie

a) Erläuterungen zum Widerspruch des Vorstandes zur Herausnahme 

des Windeignungsgebietes Ludwigslust Ost sowie 

Beschlussfassung (Beschlussvorlage VV-07/18)

• Gem. § 12 Abs. 5 (5) LPlG M-V: Unbeschadet der besonderen Bestimmungen dieses 

Gesetzes sind auf die regionalen Planungsverbände die für kommunale Zweckverbände 

geltenden Vorschriften anzuwenden, wobei anstelle des Verbandsvorstehers der 

Verbandsvorstand tritt.

• für den Fall eines rechtsverletzenden Beschlusses gibt es im LPGl keine Sonderregelung 

 § 33 Abs. 2 KV M-V „Widerspruch gegen Beschlüsse der Gemeindevertretung und 

beschließender Ausschüsse“ ist anzuwenden:

• Verletzt auch der neue Beschluss das Recht, so hat ihn der Verbandsvorstand 

schriftlich unter Darlegung der Gründe binnen zwei Wochen nach der 

Beschlussfassung zu beanstanden und die Beanstandung der Rechtsaufsichtsbehörde 

anzuzeigen. Die Beanstandung hat aufschiebende Wirkung. Gegen die Beanstandung 

steht der Verbandsversammlung die Klage vor dem Verwaltungsgericht zu.



TOP 8 

Teilfortschreibung des Kapitels 6.5 Energie

b) Information über die Änderung von Windeignungsgebieten auf 

Grund aktualisierter Datengrundlagen (08/18 Mühlen Eichsen, 52/18 

Grevesmühlen, 53/18 Granzin)

Auswirkung auf Flächen aufgrund neuer, gesicherter Erkenntnisse und 

Daten 

• Festlegung des Vorstandes am 03.09.2018

• Sachverhalte, die nach Versand der Unterlagen für die VV am 22.08.2018 

mitgeteilt wurden

• Prüfung und Validierung notwendig

Großvogeldaten M-V 2018

• Lieferung: Juli 2018 und Meldung von August 2018

• Daten wurden der Weißflächenkartierung zugrunde gelegt

• Auswirkung der Ausschlussbereiche auf die WEG-Kulisse sind geprüft



TOP 8 

Teilfortschreibung des Kapitels 6.5 Energie

b) Information über die Änderung von Windeignungsgebieten auf 

Grund aktualisierter Datengrundlagen (08/18 Mühlen Eichsen, 52/18 

Grevesmühlen, 53/18 Granzin)

Auswirkung auf Flächen aufgrund neuer, gesicherter Erkenntnisse und 

Daten 

• 08/18 Mühlen Eichsen - Einzelhäuser

• 52/18 Grevesmühlen („Santow“) – Großvogeldaten

• 53/18 Granzin – Großvogeldaten

• weitere Erkenntnisse liegen gegenwärtig nicht vor



TOP 8 

Teilfortschreibung des Kapitels 6.5 Energie

b) Information über die Änderung von Windeignungsgebieten auf 

Grund aktualisierter Datengrundlagen (08/18 Mühlen Eichsen, 52/18 

Grevesmühlen, 53/18 Granzin)

WEG 08/18

Mühlen

Eichsen

1. Entwurf:  -

2. Entwurf:  41 ha

22.08.18:    65 ha

Folge: Reduzierung des WEG

(kein Abwägungsspielraum)



TOP 8 

Teilfortschreibung des Kapitels 6.5 Energie

b) Information über die Änderung von Windeignungsgebieten auf 

Grund aktualisierter Datengrundlagen (08/18 Mühlen Eichsen, 52/18 

Grevesmühlen, 53/18 Granzin)

WEG 52/18

Grevesmühlen

1. Entwurf: 46 ha

2. Entwurf: 36 ha

Folge: Ausweisung als WEG

(kein Abwägungsspielraum)



TOP 8 

Teilfortschreibung des Kapitels 6.5 Energie

b) Information über die Änderung von Windeignungsgebieten auf 

Grund aktualisierter Datengrundlagen (08/18 Mühlen Eichsen, 52/18 

Grevesmühlen, 53/18 Granzin)

WEG 53/18

Granzin

1. Entwurf: 164 ha

2. Entwurf: 202 ha

Folge: Ausweisung des WEG

Nichtausweisung würde

Verhinderungsplanung

darstellen



TOP 8 

Teilfortschreibung des Kapitels 6.5 Energie

b) Information über die Änderung von Windeignungsgebieten auf 

Grund aktualisierter Datengrundlagen (08/18 Mühlen Eichsen, 52/18 

Grevesmühlen, 53/18 Granzin)

WEG 53/18

Granzin

geringfügige

Umfassung



TOP 8 

Teilfortschreibung des Kapitels 6.5 Energie

b) Information über die Änderung von Windeignungsgebieten auf 

Grund aktualisierter Datengrundlagen (08/18 Mühlen Eichsen, 52/18 

Grevesmühlen, 53/18 Granzin)

Vergleich 1. Entwurf Entwurf

(22.08.2018)

2. Entwurf

(05.11.2018)

Anzahl der WEG 44 45

(+ 6 bedingte WEG)

47

(+ 6 bedingte WEG)

Fläche der WEG 6.477 ha 5.823 ha

(+ 764 ha bedingte 

WEG)

6.038 ha

(+ 764 ha bedingte 

WEG)

entfallende WEG - 11 9

neue WEG - 12 12

Potenzialflächen/ 

Potenzialsuchräume
enthalten entfallen entfallen



TOP 8 

Teilfortschreibung des Kapitels 6.5 Energie

c) Vorstellung der überarbeiteten Verfahrensunterlagen

Aktualisierungen:

Anlage 3: Abwägungsdokumentation
• Streichung von „mindestens“ in der Bezeichnung der beiden Siedlungsabstandskriterien

• Änderung der Abwägung zu den WEG 08/18 Mühlen Eichsen, 52/18 Grevesmühlen und 53/18 

Granzin

Anlage 4: Textdokument
• Umformulierung PS (10)

• redaktionelle Anpassung der Begründung zu PS (10) und der Tabelle 1

• redaktionelle Aktualisierung der Datenstände im ges.-räumlich schlüssigen Planungskonzept

Anlage 5: Umweltbericht
• Änderung WEG 08/18 Mühlen Eichsen

• Ergänzung WEG 52/18 Grevesmühlen und 53/18 Granzin

• Ergänzung Prüfung Seeadler nördlich Kreien

• redaktionelle Ergänzung der entfallenen Flächen

Anlage 6: Fachbeitrag Denkmalschutz
• Anpassung WEG 08/18 Mühlen Eichsen

• Ergänzung WEG 52/18 Grevesmühlen und 53/18 Granzin

• redaktionelle Ergänzung der entfallenen Flächen



TOP 8 

Teilfortschreibung des Kapitels 6.5 Energie

c) Vorstellung der überarbeiteten Verfahrensunterlagen

Aktualisierungen:

Anlage 8: Dokumentation der Gebietskulisse
• Reduzierung WEG 08/18 Mühlen Eichsen

• Ergänzung WEG 52/18 Grevesmühlen und 53/18 Granzin

Anlage 9: RREP-Karte
• Reduzierung WEG 08/18 Mühlen Eichsen

• Ergänzung WEG 52/18 Grevesmühlen und 53/18 Granzin

Anlage 10: Arbeitskarte
• siehe Anlage 9



TOP 8 

Teilfortschreibung des Kapitels 6.5 Energie

c) Vorstellung der überarbeiteten Verfahrensunterlagen

Redaktionelle Änderung der Abwägungsdokumentation gegenüber dem 

Stand 18.10.2018:

• Anpassung der Bewertung des WEG 23/18 Wöbbelin (22/16 Wöbbelin aus 1. 

Stufe der Beteiligung) aufgrund des FB Denkmalschutz (Stand Okt. 2018): 

Bewertung hoch

• betrifft 4 Datensätze

• Anpassung der Bewertung des WEG 14/18 Stralendorf (14/16 Stralendorf aus 

1. Stufe der Beteiligung) aufgrund des FB Denkmalschutz (Stand Okt. 2018): 

Bewertung mittel

• betrifft 8 Datensätze



TOP 8 

Teilfortschreibung des Kapitels 6.5 Energie

d) Beschlussfassung über die Abwägung der ersten Stufe des 

Beteiligungsverfahrens (Beschlussvorlage VV-08/18)

Beschlussvorlage VV-08/18

• Die Ergebnisse der Abwägung der Einwendungen aus der ersten 

Beteiligungsstufe werden bestätigt. Die Abwägungsdokumentation über die 

erste Beteiligungsstufe wird für die Veröffentlichung im Internet freigegeben.

• Redaktionelle Änderung in der Abwägungsdatenbank: siehe vorherige Folie

Beschlussvorlage VV-13/18

• Ergänzung der Abwägungsdokumentation um die Stellungnahme der Stadt 

Ludwigslust vom 30.10.2018 und der dazugehörigen Abwägung

Abstimmung durch Handzeichen 



TOP 8 

Teilfortschreibung des Kapitels 6.5 Energie

e) Beschlussfassung zur Einleitung der 2. Stufe des 

Beteiligungsverfahrens (Beschlussvorlage VV-09/18)

Beschlussvorlage VV-09/18

• Der im Ergebnis der Abwägung der Einwendungen aus der ersten 

Beteiligungsstufe geänderte Entwurf der Teilfortschreibung des Kapitels 6.5 

Energie, bestehend aus dem Textdokument und der Karte M 1:100.000, 

sowie der dazugehörige Entwurf des Umweltberichtes (einschließlich der 

Fachbeiträge Rotmilan und Denkmalschutz) werden beschlossen und für die 

zweite Beteiligungsstufe freigegeben.

• Die Geschäftsstelle wird mit der Einleitung der zweiten Stufe des öffentlichen 

Beteiligungsverfahrens beauftragt.

Abstimmung durch Handzeichen 



a) Vorstellung und Beschlussfassung von Haushaltssatzung

und Haushaltsplan 2019/2020 (Beschlussvorlage VV-10/18)

TOP 9 

Haushalt des Regionalen Planungsverbandes

Position mit Erläuterungen Anmerkungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020

Einnahmen bzw. Einzahlungen
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (614)

2. Umsetzungsprojekt MORO 

Daseinsvorsorge

Rückerstattung der 

Überzahlung Uni HRO 4.500,00

Projekt "Mobilität in Deutschland" (LK 

RZ)

reg. Vertiefung 

(Erhebungen), 50% 

Förderung

Projekt Klimaschutzmanagement (ptj)

65% Förderung bis 

31.03.2019 75.400,00 22.425,00

Klimasparbuch (LFI) 80% Förderung 24.000,00 8.000,00

Regionalbudget (LFI) i.d.R. "Durchlaufposten" 200.000,00 300.000,00 300.000,00

Allgemeine Umlagen (616)

Verbandsumlage 106.300,00 106.300,00 106.300,00

Summe der laufenden Einzahlungen 410.200,00 436.725,00 406.300,00



a) Vorstellung und Beschlussfassung von Haushaltssatzung

und Haushaltsplan 2019/2020 (Beschlussvorlage VV-10/18)

TOP 9 

Haushalt des Regionalen Planungsverbandes

Position mit Erläuterungen Anmerkungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020

Ausgaben bzw. Auszahlungen
Personalauszahlungen (702, 704)

Klimaschutzmanagement WM bis 31.03.2019 2 Stellen, 65% Förderung 106.000,00 24.500,00

Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (762)

Rückstellung für 1. Projektphase Daseinsvorsorge

Überzahlung Uni HRO + Rückforderung 

BBSR 20.000,00

Stadt-Umland-Räume Wohnungsprognose SUR HWI 15.113,00

Gutachten planerische Öffnungsklausel AN: Görg Rechtsanwälte 5.700,10

Zuschuss f. reg. Konzept Goldberg-Mildenitz 5.000

Projekt "Mobilität in Deutschland"

reg. Vertiefung, Auswertung, 

Veranstaltungen 53.000,00

KSM geförderte Sachkosten bis 31.03.2019 65% Förderung 10.000,00 10.000,00

Aufstockung KSM WM

KSM M03, 09, 20, 21 Online-Rechner, Studie 

Wertschöpfung usw.

Planansatz war 72.000, neue Zahlen 

beruhen auf Vertrag mit Herrn Grüttner 35.700,00

KSM M10 Klimasparbuch Kosten 40.000 30.000,00 10.000,00

KSM M13-17 Workshop Regionalplanung 24./25.10.2018 5.000,00

KSM M24 Wärmekonferenz 2.163,62

KSM M27 Wirtsch. Abwägung Nahwärmenetze 2.000,00

KSM M29 Energiekarawane/ Klimakogge 2.000,00

Teilfortschreibung RREP: Unterstützung der 

Abwägung, Umweltbericht, Druck (wird durch EM übernommen)

Überarbeitung, Pflege, Hosting Homepage 5.950,00 20.000,00 1.000,00



a) Vorstellung und Beschlussfassung von Haushaltssatzung

und Haushaltsplan 2019/2020 (Beschlussvorlage VV-10/18)

TOP 9 

Haushalt des Regionalen Planungsverbandes

Position mit Erläuterungen Anmerkungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020

Ausgaben bzw. Auszahlungen
Weitere Gutachten (u.a. für Teil- / 

Gesamtfortschreibung RREP) 5.173,05 66.440,86 19.800,00

Regionalbudget Weiterleitung an 

Letztempfänger Durchlaufposten 200.000,00 300.000,00 300.000,00

Ausgaben RPV für Radtourismus / Radverkehr 

(keine Personalkosten RPV) entfällt 10.000,00 10.000,00

Personalkosten RPV für Radtourismus / 

Radverkehr

Annahme: EUR 5000 p.M. AG-Brutto 

ab 01.04.19 45.000,00 60.000,00

Geschäftsauszahlungen (763)

Geschäftsbedarf Verband

u.a. Kassenführung, Pers.-

Verwaltung, Drucker, Catering 

Verbandsversammlung 15.000,00 15.000,00 15.000,00

KSM nicht geförderte Projektkosten allg. 500,00

Verfügungsmittel (7692) Verfügungsfonds 500,00 500,00 500,00

Summe der laufenden Auszahlungen 493.799,77 526.440,86 406.300,00



a) Vorstellung und Beschlussfassung von Haushaltssatzung

und Haushaltsplan 2019/2020 (Beschlussvorlage VV-10/18)

TOP 9 

Haushalt des Regionalen Planungsverbandes

Position mit Erläuterungen Anmerkungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020

Zusammenfassung
Summe der laufenden Einzahlungen 410.200,00 436.725,00 406.300,00

liquide Mittel (Übertrag aus dem Vorjahr) 173.315,63 89.715,86 0,00

Personalauszahlungen (702, 704) 106.000,00

Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten 

(762) 349.523,15

Geschäftsauszahlungen (763) 15.500,00

Verfügungsmittel (7692) 500,00

Summe der laufenden Auszahlungen 493.799,77 526.440,86 406.300,00

Saldo (Differenz Einzahlung und liquide Mittel / Auszahlung) 89.715,86 0,00 0,00



a) Vorstellung und Beschlussfassung von Haushaltssatzung

und Haushaltsplan 2019/2020 (Beschlussvorlage VV-10/18)

TOP 9 

Haushalt des Regionalen Planungsverbandes

Beschlussvorlage VV-10/18

1. Gemäß § 18 der Verbandssatzung i. V. m. §§ 43 ff der Kommunalverfassung M-V 

wird die Haushaltssatzung 2019 / 2020 mit dem Haushaltsplan einschließlich der 

dazugehörigen Anlagen erlassen. 

Der Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen wird im Ergebnishaushalt 

für das Jahr 2019 auf 526.500 EUR festgesetzt. Im Finanzhaushalt werden

die Einzahlungen auf insgesamt 436.700 EUR, die Auszahlungen auf 

526.500 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen wird im Ergebnishaushalt

für das Jahr 2020 auf 406.300 EUR festgesetzt. Im Finanzhaushalt werden

die Einzahlungen auf insgesamt 406.300 EUR, die Auszahlungen auf 

406.300 EUR festgesetzt.

2. Für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird von den Verbandsmitgliedern 

insgesamt eine gegenüber den Vorjahren gleichbleibende Umlage in Höhe von 

jeweils 106.300 EUR erhoben.



a) Vorstellung und Beschlussfassung von Haushaltssatzung

und Haushaltsplan 2019/2020 (Beschlussvorlage VV-10/18)

TOP 9 

Haushalt des Regionalen Planungsverbandes

Beschlussvorlage VV-10/18

3. Die Umlagen der einzelnen Verbandsmitglieder gemäß § 18 Abs. 2 der 

Verbandssatzung werden anteilig im Verhältnis ihrer Einwohner bestimmt. Als 

Berechnungsgrundlage für das Jahr 2019 gelten die vom Statistischen Amt zum 

31.12.2017 fortgeschriebenen Einwohnerzahlen. 

Dabei entfallen für das Jahr 2019 auf
Landkreis Ludwigslust-Parchim 38.869,76 EUR

Landkreis Nordwestmecklenburg 23.675,63 EUR

Landeshauptstadt Schwerin 21.917,72 EUR

Hansestadt Wismar 9.797,99 EUR

Mittelzentrum Grevesmühlen 2.377,22 EUR

Mittelzentrum Hagenow 2.733,01 EUR

Mittelzentrum Ludwigslust 2.801,29 EUR

Mittelzentrum Parchim 4.127,37 EUR

Als Berechnungsgrundlage für das Jahr 2020 gelten die vom Statistischen Amt zum 

31.12.2018 fortgeschriebenen Einwohnerzahlen. 

Abstimmung durch Handzeichen 



b) Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung für

das Haushaltsjahr 2017 (Beschlussvorlage VV-11/18)

TOP 9 

Haushalt des Regionalen Planungsverbandes

• Bericht des stellvertretenden Rechnungsprüfungsausschussvorsitzenden, 

Herrn Brüggert



b) Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung für

das Haushaltsjahr 2017 (Beschlussvorlage VV-11/18)

TOP 9 

Haushalt des Regionalen Planungsverbandes

Beschlussvorlage VV-11/18

1. Der Jahresabschluss 2017 vom 29.03.2018 mit einer ausgewiesenen Bilanzsumme 

von 163.128,27 EUR und einem Eigenkapital von 0 EUR und einem Jahres-

ergebnis von 0 EUR wird festgestellt.

2. Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 des Rechnungs-

prüfungsamtes des Landkreises Nordwestmecklenburg vom 14.06.2018 

einschließlich Anlagen wird zur Kenntnis genommen.

3. Dem Vorstand und dem Vorsitzenden des Regionalen Planungsverbandes 

Westmecklenburg wird die Entlastung für das Haushaltsjahr 2017 erteilt.

4. Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastung 

wird der Rechtsaufsichtsbehörde angezeigt und öffentlich bekannt gemacht.

5. Der Vorstand wird beauftragt, die im Prüfungsbericht genannten Maßnahmen 

umzusetzen und zu gegebener Zeit darüber zu berichten.

Abstimmung durch Handzeichen 



TOP 10 

Sonstiges


